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RESOLUTION 60/69

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)117.

60/69. Nationale Rechtsvorschriften über den Transfer
von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck

Die Generalversammlung,

in dem Bewusstsein, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle
und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit unabdingbar sind,

daran erinnernd, dass eine wirksame nationale Kontrolle
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, ein-
schließlich der Transfers, die zu Verbreitungsaktivitäten bei-
tragen könnten, ein wirksames Instrument zur Erreichung die-
ser Ziele ist,

sowie daran erinnernd, dass sich die Vertragsstaaten der
internationalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträge
dazu verpflichtet haben, den größtmöglichen Austausch von
Materialien, Gerät und technologischen Informationen zu
friedlichen Zwecken im Einklang mit den Bestimmungen die-
ser Verträge zu erleichtern,

in der Erwägung, dass der Austausch nationaler Rechts-
und sonstiger Vorschriften und Verfahren bezüglich des
Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und
Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zum gegen-
seitigen Verständnis und Vertrauen zwischen den Mitglied-
staaten beiträgt,

überzeugt, dass ein derartiger Austausch für die Mitglied-
staaten, die derzeit solche Rechtsvorschriften ausarbeiten, vor-
teilhaft wäre,

in Bekräftigung des naturgegebenen Rechts zur individu-
ellen oder kollektiven Selbstverteidigung nach Artikel 51 der
Charta der Vereinten Nationen,

1. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
unbeschadet der Bestimmungen in Resolution 1540 (2004)
des Sicherheitsrats vom 28. April 2004 nationale Rechts- und
sonstige Vorschriften und Verfahren zu erlassen oder zu ver-
bessern, um eine wirksame Kontrolle über den Transfer von
Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien
mit doppeltem Verwendungszweck auszuüben, und gleichzei-
tig sicherzustellen, dass diese Rechts- und sonstigen Vor-
schriften und Verfahren mit den Verpflichtungen der Vertrags-
staaten aus den internationalen Verträgen übereinstimmen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Generalsekretär
auf freiwilliger Basis Informationen über ihre nationalen
Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren bezüglich
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und

über daran vorgenommene Änderungen zu übermitteln, und
ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten diese Infor-
mationen zugänglich zu machen;

3. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 60/70

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 113 Stimmen bei 45 Gegenstimmen und 20 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)118:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Äthiopien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Sal-
vador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien,
Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Liba-
non, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia,
Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Panama, Para-
guay, Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe,
Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Island, Israel,
Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Marshall-
inseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Palau, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien
und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staa-
ten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Indien, Ir-
land, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Malta, Mauritius, Pakistan, Papua-Neugui-
nea, Republik Korea, Republik Moldau, Russische Föderation, Schweden, Tad-
schikistan, Ukraine, Usbekistan.

60/70. Nukleare Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/75 E vom 15. De-
zember 1994 über die schrittweise Verringerung der nuklearen
Bedrohung sowie ihre Resolutionen 50/70 P vom 12. Dezem-
ber 1995, 51/45 O vom 10. Dezember 1996, 52/38 L vom
9. Dezember 1997, 53/77 X vom 4. Dezember 1998, 54/54 P

117 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von den Niederlanden.

118 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darus-
salam, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Do-
minikanische Republik, Ghana, Guinea, Haiti, Indonesien, Iran (Islami-
sche Republik), Jemen, Jordanien, Kenia, Kolumbien, Kongo, Laotische
Volksdemokratische Republik, Madagaskar, Malaysia, Mongolei, Myan-
mar, Namibia, Nepal, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-
Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, Sudan,
Suriname, Thailand, Timor-Leste, Uganda, Vietnam und Zentralafrika-
nische Republik.
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vom 1. Dezember 1999, 55/33 T vom 20. November 2000,
56/24 R vom 29. November 2001, 57/79 vom 22. November
2002, 58/56 vom 8. Dezember 2003 und 59/77 vom 3. Dezem-
ber 2004 über nukleare Abrüstung,

in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen Ge-
meinschaft auf das Ziel der vollständigen Beseitigung der
Kernwaffen und der Schaffung einer von Kernwaffen freien
Welt,

eingedenk dessen, dass das Übereinkommen von 1972
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen
sowie über die Vernichtung solcher Waffen119 und das Über-
einkommen von 1993 über das Verbot der Entwicklung, Her-
stellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und
über die Vernichtung solcher Waffen120 bereits Rechtsordnun-
gen für das vollständige Verbot von biologischen beziehungs-
weise chemischen Waffen geschaffen haben, und entschlos-
sen, ein Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung,
Erprobung, Herstellung, Lagerung, Ausleihung, Weitergabe,
des Einsatzes und der Androhung des Einsatzes von Kernwaf-
fen und über deren Vernichtung herbeizuführen und möglichst
bald ein solches internationales Übereinkommen zum Ab-
schluss zu bringen,

in der Erwägung, dass nunmehr die Voraussetzungen für
die Schaffung einer kernwaffenfreien Welt gegeben sind, und
betonend, dass konkrete praktische Schritte unternommen
werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen,

eingedenk der Ziffer 50 des Schlussdokuments der zehnten
Sondertagung der Generalversammlung121, der ersten Sonder-
tagung über Abrüstung, in der die dringende Aushandlung von
Übereinkünften über die Einstellung der qualitativen Verbes-
serung und Weiterentwicklung von Kernwaffensystemen und
die Erstellung eines umfassenden Stufenprogramms, nach
Möglichkeit mit vereinbarten Zeitplänen, zur schrittweisen
und ausgewogenen Reduzierung der Kernwaffen und ihrer
Trägersysteme gefordert wird, das so bald wie möglich zu ihrer
endgültigen und vollständigen Beseitigung führt,

in Bekräftigung der Überzeugung der Vertragsstaaten des
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen122, dass
der Vertrag ein Eckpfeiler der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen und der nuklearen Abrüstung ist, sowie der Wichtigkeit des
Beschlusses über die Stärkung des Prozesses zur Überprüfung
des Vertrags, des Beschlusses über die Grundsätze und Ziele
der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen Ab-
rüstung, des Beschlusses über die Verlängerung des Vertrags
und der Resolution über den Nahen Osten, die von der Konfe-
renz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und

Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen verabschiedet wurden123,

betonend, wie wichtig die dreizehn Schritte für die syste-
matischen und schrittweisen Bemühungen zur Verwirkli-
chung des Ziels der nuklearen Abrüstung bis hin zur vollstän-
digen Beseitigung der Kernwaffen sind, die von den Vertrags-
staaten im Schlussdokument der vom 24. April bis 19. Mai
2000 in New York abgehaltenen Konferenz der Vertragspar-
teien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen vereinbart wurden124,

von neuem darauf hinweisend, dass der nuklearen Abrü-
stung in dem Schlussdokument der zehnten Sondertagung der
Generalversammlung sowie von der internationalen Gemein-
schaft höchste Priorität eingeräumt wird,

erneut das baldige Inkrafttreten des Vertrags über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen125 fordernd,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Inkrafttreten
des Vertrags über die Reduzierung und Begrenzung der stra-
tegischen Offensivwaffen (START I)126, dessen Vertragsstaa-
ten Belarus, Kasachstan, die Russische Föderation, die Ukrai-
ne und die Vereinigten Staaten von Amerika sind,

sowie mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem In-
krafttreten des Vertrags zwischen den Vereinigten Staaten von
Amerika und der Russischen Föderation über die Reduzierung
der strategischen Offensivwaffen ("Moskauer Vertrag")127, der
einen bedeutenden Schritt zur Reduzierung der von ihnen sta-
tionierten strategischen Kernwaffen darstellt, und gleichzeitig
weitere unumkehrbare und einschneidende Reduzierungen ih-
rer Kernwaffenbestände fordernd,

ferner mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den einsei-
tigen Maßnahmen, die die Kernwaffenstaaten zur Begrenzung
der Kernwaffen ergriffen haben, und sie zu weiteren derartigen
Maßnahmen ermutigend,

in der Erwägung, dass bilaterale, plurilaterale und multi-
laterale Verhandlungen über nukleare Abrüstung einander er-
gänzen und dass bilaterale Verhandlungen multilaterale Ver-
handlungen in dieser Hinsicht niemals ersetzen können,

in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der
Generalversammlung zum Ausdruck gebrachten Unterstüt-
zung für die Ausarbeitung eines internationalen Übereinkom-
mens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen so-
wie in Anbetracht der multilateralen Bemühungen innerhalb

119 Resolution 2826 (XXVI), Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl.
1983 II S. 132; LGBl. 1991 Nr. 64; öBGBl. Nr. 432/1975; AS 1976 1438.
120 United Nations, Treaty Series, Vol. 1974, Nr. 33757. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1994 II S. 806; LGBl. 1999 Nr. 235; öBGBl. III
Nr. 38/1997; AS 1998 335.
121 Resolution S-10/2.
122 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15; öBGBl.
Nr. 258/1970; AS 1977 471.

123 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang. 
124 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs", Ziff. 15. 
125 Siehe Resolution 50/245. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1998 II
S. 1210.
126 The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 16: 1991 (United
Nations publication, Sales No. E.92.IX.1), Anhang II.
127 Siehe CD/1674.
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der Abrüstungskonferenz, eine baldige Einigung über ein sol-
ches internationales Übereinkommen zu erzielen,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 8. Juli 1996 über die Rechtmäßigkeit der Dro-
hung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen128 und es begrü-
ßend, dass alle Richter des Gerichtshofs einstimmig bekräftigt
haben, dass für alle Staaten die Verpflichtung besteht, in red-
licher Absicht Verhandlungen mit dem Ziel der nuklearen Ab-
rüstung in all ihren Aspekten und unter strenger und wirksamer
internationaler Kontrolle zu führen und zu einem Abschluss zu
bringen,

eingedenk der Ziffer 74 und der anderen maßgeblichen
Empfehlungen des Schlussdokuments der vom 20. bis 25. Fe-
bruar 2003 in Kuala Lumpur abgehaltenen dreizehnten Kon-
ferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen
Länder129, worin die Abrüstungskonferenz aufgerufen wird, so
bald wie möglich und mit höchstem Vorrang einen Ad-hoc-
Ausschuss für nukleare Abrüstung einzurichten und Verhand-
lungen über ein Stufenprogramm zur vollständigen Beseiti-
gung der Kernwaffen innerhalb einer festgelegten Frist aufzu-
nehmen,

unter Hinweis auf Ziffer 61 des Schlussdokuments der
vierzehnten Ministerkonferenz der Bewegung der nichtgebun-
denen Länder, die vom 17. bis 19. August 2004 in Durban
(Südafrika) abgehalten wurde,

sowie unter Hinweis auf Ziffer 19 der Erklärung der am
13. Juni 2005 in Doha abgehaltenen Sondertagung der Außen-
minister der Bewegung der nichtgebundenen Länder130,

in Bekräftigung des konkreten Auftrags, den die General-
versammlung in ihrem Beschluss 52/492 vom 8. September
1998 der Abrüstungskommission erteilte, das Thema der nu-
klearen Abrüstung als einen ihrer sachbezogenen Haupttages-
ordnungspunkte zu erörtern,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen131, in der die Staats- und Regierungschefs den Be-
schluss fassten, sich für die Beseitigung der Massenvernich-
tungswaffen, insbesondere der Kernwaffen, einzusetzen und
keine Möglichkeit zur Erreichung dieses Zieles außer Acht zu
lassen, einschließlich der Möglichkeit, eine internationale
Konferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseitigung
atomarer Gefahren aufzuzeigen,

bekräftigend, dass die Staaten im Einklang mit der Charta
der Vereinten Nationen bei der Beilegung ihrer Streitigkeiten
in den internationalen Beziehungen den Einsatz oder die An-
drohung des Einsatzes von Kernwaffen unterlassen sollen,

im Bewusstsein der Gefahr, dass bei terroristischen Hand-
lungen Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaf-
fen, zum Einsatz kommen könnten, sowie der dringenden Not-

wendigkeit, diese Gefahr durch abgestimmte internationale
Bemühungen unter Kontrolle zu bringen und zu überwinden,

1. erkennt an, dass angesichts der jüngsten politischen
Entwicklungen nunmehr für alle Kernwaffenstaaten die Zeit
gekommen ist, wirksame Abrüstungsmaßnahmen zu ergrei-
fen, mit dem Ziel, die Beseitigung dieser Waffen zu erreichen;

2. bekräftigt, dass die nukleare Abrüstung und die
Nichtverbreitung von Kernwaffen zwei eng miteinander ver-
knüpfte und sich gegenseitig verstärkende Prozesse sind, die
Hand in Hand gehen müssen, und dass die echte Notwendig-
keit eines systematischen und schrittweisen Prozesses der nu-
klearen Abrüstung besteht;

3. begrüßt und befürwortet die Bemühungen, in ver-
schiedenen Teilen der Welt auf der Grundlage von zwischen
den Staaten der betreffenden Regionen aus freien Stücken ge-
schlossenen Vereinbarungen oder Abmachungen neue kern-
waffenfreie Zonen zu schaffen, die ein wirksames Mittel zur
Einschränkung der geografischen Weiterverbreitung von
Kernwaffen sind und die Sache der nuklearen Abrüstung för-
dern;

4. erkennt an, dass eine echte Notwendigkeit besteht,
die Bedeutung von Kernwaffen in den strategischen Doktrinen
und der Sicherheitspolitik zu vermindern, um das Risiko eines
Einsatzes dieser Waffen auf ein Mindestmaß zu beschränken
und den Prozess ihrer vollständigen Beseitigung zu erleich-
tern;

5. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, die
qualitative Verbesserung sowie die Weiterentwicklung, Her-
stellung und Lagerung von atomaren Gefechtsköpfen und ih-
ren Einsatzsystemen sofort einzustellen;

6. fordert die Kernwaffenstaaten außerdem nachdrück-
lich auf, als Interimsmaßnahme ihre Kernwaffen aus dem Zu-
stand der Alarmbereitschaft zu nehmen und sie umgehend zu
deaktivieren und weitere konkrete Maßnahmen zu ergreifen,
um die Einsatzfähigkeit ihrer Kernwaffensysteme weiter zu re-
duzieren;

7. ruft die Kernwaffenstaaten von neuem auf, die nu-
kleare Bedrohung schrittweise zu vermindern und wirksame
Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung durchzuführen, mit dem
Ziel, die vollständige Beseitigung dieser Waffen zu erreichen;

8. fordert die Kernwaffenstaaten auf, bis zur vollstän-
digen Beseitigung von Kernwaffen ein international rechtsver-
bindliches Übereinkommen zu schließen, mit dem sie sich ge-
meinsam verpflichten, auf den Ersteinsatz von Kernwaffen zu
verzichten, und fordert alle Staaten auf, ein international
rechtsverbindliches Übereinkommen zu schließen, in dem den
Nichtkernwaffenstaaten Sicherheitsgarantien über den Nicht-
einsatz und die Nichtandrohung des Einsatzes von Kernwaffen
gegeben werden;

9. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, in
einem geeigneten Stadium als wirksame Maßnahme zur nu-
klearen Abrüstung untereinander plurilaterale Verhandlungen
über weitere einschneidende Reduzierungen der Kernwaffen
aufzunehmen;

128 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
129 A/57/759-S/2003/332, Anlage I.
130 A/59/880, Anlage.
131 Siehe Resolution 55/2.
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10. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass der Grundsatz
der Unumkehrbarkeit auf den Prozess der nuklearen Abrü-
stung und der Rüstungskontroll- und Rüstungsreduzierungs-
maßnahmen für Kernwaffen und verwandte Waffen Anwen-
dung findet;

11. unterstreicht die Wichtigkeit der unmissverständli-
chen Verpflichtung, die die Kernwaffenstaaten in dem
Schlussdokument der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr
2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen eingegangen sind, die vollständige Beseiti-
gung ihrer Kernwaffenbestände herbeizuführen, mit dem Ziel
der nuklearen Abrüstung, zu der sich alle Vertragsstaaten nach
Artikel VI des Vertrags verpflichtet haben132, sowie die Be-
kräftigung der Vertragsstaaten, dass die vollständige Beseiti-
gung der Kernwaffen die einzige absolute Garantie gegen den
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
bietet133;

12. fordert die volle und wirksame Durchführung der
dreizehn Schritte zur nuklearen Abrüstung, die in dem
Schlussdokument der Überprüfungskonferenz im Jahr 2000
enthalten sind124;

13. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, ei-
ne weitere Reduzierung der nichtstrategischen Kernwaffen auf
Grund einseitiger Initiativen und als festen Bestandteil des
Prozesses der Reduzierung von Kernwaffen und der nuklearen
Abrüstung durchzuführen;

14. fordert die sofortige Aufnahme von Verhandlungen
in der Abrüstungskonferenz über einen nichtdiskriminieren-
den, multilateralen und international und wirksam verifizier-
baren Vertrag über das Verbot der Herstellung von spaltbarem
Material für Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper auf
der Grundlage des Berichts des Sonderkoordinators134 und des
darin enthaltenen Mandats;

15. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich auf,
sich auf ein Arbeitsprogramm zu einigen, das die sofortige
Aufnahme von Verhandlungen über einen solchen Vertrag
enthält, mit dem Ziel, sie innerhalb von fünf Jahren abzuschlie-
ßen;

16. fordert den Abschluss eines oder mehrerer interna-
tionaler Rechtsinstrumente über angemessene Sicherheitsga-
rantien für Nichtkernwaffenstaaten;

17. fordert außerdem das baldige Inkrafttreten und die
strenge Einhaltung des Vertrags über das umfassende Verbot
von Nuklearversuchen125;

18. bekundet ihr Bedauern darüber, dass die Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 2005 zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen keine Sach-

ergebnisse erzielen konnte und dass die nukleare Abrüstung
und die Nichtverbreitung von Kernwaffen in dem Ergebnis des
Weltgipfels 2005135 überhaupt nicht erwähnt wurden;

19. bekundet außerdem ihr Bedauern darüber, dass die
Abrüstungskonferenz auf ihrer Tagung 2005 nicht in der Lage
war, einen Ad-hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzu-
setzen, wie in Resolution 59/104 vom 3. Dezember 2004 ge-
fordert;

20. fordert die Abrüstungskonferenz von neuem auf, mit
Vorrang einen Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, der sich An-
fang 2006 mit der nuklearen Abrüstung befassen und Verhand-
lungen über ein Stufenprogramm zur nuklearen Abrüstung und
zur letztendlichen vollständigen Beseitigung der Kernwaffen
aufnehmen soll;

21. fordert, dass möglichst bald eine internationale Kon-
ferenz über nukleare Abrüstung unter allen Aspekten einberu-
fen wird, die konkrete nukleare Abrüstungsmaßnahmen be-
nennen und behandeln soll;

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

23. beschließt, den Punkt "Nukleare Abrüstung" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 60/71

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/463, Ziff. 94)136.

60/71. Unterstützung von Staaten zur Eindämmung des
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leich-
ten Waffen und zur Einsammlung dieser Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/74 vom 3. Dezember
2004 über die Unterstützung von Staaten zur Eindämmung des
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und zur Einsammlung
dieser Waffen,

zutiefst besorgt über das Ausmaß der Verluste an Men-
schenleben und der Leiden, insbesondere unter Kindern, die
durch die unerlaubte Verbreitung und den unerlaubten Einsatz
von Kleinwaffen und leichten Waffen verursacht werden,

132 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Pro-
liferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs", Ziff. 15:6.
133 Ebd., Abschnitt "Article VII and the security of non-nuclear-weapon
States", Ziff. 2.
134 CD/1299.

135 Siehe Resolution 60/1.
136 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Angola, Belgien, Bulgarien, Chile, Dä-
nemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Eritrea, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Griechenland, Haiti, Honduras, Ir-
land, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbien, Komoren,
Kongo, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mali (im Namen der
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Wirtschafts-
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten sind), Malta, Mauretanien,
Mosambik, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Swasiland, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ugan-
da, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zen-
tralafrikanische Republik und Zypern.
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